
Übertretungen dieser Verbote werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
€, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen geahndet. 

An der Amtstafel und 
im Veröffentlichungsportal 
angeschlagen am  7  zi,cL..  Z-tr 

ichael Ritsch, MBA 
Der Bürgermeister 

KUNDMACHUNG 

Anlässlich der Volksbegehren 

• BIST DU GSCHEIT 
• CO2-Steuer abschaffen 
• Energieabgaben streichen — Volksbegehren 
• Energiepreisexplosion jetzt stoppen! 
• Essen nicht wegwerfen! 
• Frieden durch Neutralität 
• Das Intensivbettenkapazitätserweiterungs-

Volksbegehren 

• Kein Elektroauto-Zwang 

• Kein NATO-Beitritt 
• Nein zu Atomkraft-Greenwashing 
• Neutralität Österreichs stärken 
• Parteienförderungen abschaffen 
• Tägliche Turnstunde 

Glyphosat verbieten! 

vom 11. bis 18. März 2024 wird gemäß § 58 der Nationalrats-Wahlordnung 1992, 
BGBl. Nr.471/1992 idgF. verlautbart: 

Das Eintragungslokal befindet sich 
Im Bürger:innenservice (Meldeamt) im Rathaus, Rathausstraße 4, 6900 Bregenz. 

Während der Eintragungsfrist ist innerhalb der Verbotszone (Verbotszone ist das Gebäude; 
in dem sich das Eintragungslokal befindet und ferner der Umkreis von 25 Meter ab den 
Haupteingangstüren zum Gebäude des Eintragungslokales) folgendes verboten: 

a) jede Art der Werbung für oder gegen das Volksbegehren, insbesondere auch durch 
Ansprachen an die Stimmberechtigten, durch Anschlag oder Verteilen von Aufrufen sowie, 

b) jede Ansammlung von Personen und 

c) das Tragen von Waffen jeder Art (das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf 
jene Waffen, die an den Eintragungstagen von im Dienst befindlichen Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes und Justizwachebeamtinnen nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen 
werden müssen). 

abgenommen am 

19.02.2024 
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